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URTEIL

ln dem Rechtsstreit

EWA Energie- und Wassewersorgung Albnburg GmbH,

vertr. d. d. Geschäftsführer Anton Geerlings und Martin Wenzel,

Franz-Mehring-Straße 6, 04600 Altenburg

- Klägerin -

Verkilndet am: 07. 1 1.2008

Blumtritt. JB
Uftudsbeamt(rnlefl der Gesdtäifrsstel.,
le

Prozessbevollmäcfrtigte: Rechtsanwälte Btiring, Reger, Bienrvisch, Vogel,

Schmöllnsche Vorstadt 1 3,

04600 Altenburg

gegen

- Beklagte -

Rechtsanwalt Thomas Fricke,

Susanne-Bohl-Str. 3,

07747 Jena

1.

2f

Prozessbevol I mächtigte r:



hat die 2. Kammer für Handelssachen des Landgerichts Gera durch

Vorsitzenden Richter am Landgericht Grüneberg als Vorsitzenden

gemäß § 349 Abs. 3 ZPO aut Grund der mündlichen Verhandlung vom 17.09.2008 und des

Sach- und Streitstandes nach Schriftsatznachlass zum 15.10.2008

für Recht erkannt:

1.

Die KIage wird abgewiesen.

2.

Die Klägerin hat die Kosten des Rechtsstreites zu tragen.

2

Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.

Die Klägerin darf die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung i.H.v. 120 % des aufgrund des

Urteils vollstreckbaren Betrages abwenden, wenn nicht die Beklagten vor der Vollstreckung

Sicherheit i.H.v. 120 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages leisten.

Tatbestand

Die Klägerin und der Beklagte zu 1. schlossen am 23.03.2001 einen Versorgungsvertrag

über die Lieferung von Erdgas nach Sonderpreisregelung, wegen dessen lnhaltes auf die

zur Akte gereichte Kopie (Anlage B 1, Bl. 102, 103 d.A.) Bezug genommen wird. Aufgrund

dieses Vertrages belieferte die Klägerin das Objekt 04600 Altenburg, wel-

ches im Eigentum der Beklagten stand, mit Gas.

Mit Rechnungsdatum vom 09.11.2006 (Anlage K 5, Bl. 21 -24 d.A.) rechnete die Klägerin

ihre Leistungen für den Zeitraum vom 29.09.2005 bis zum 30.09.2006 ab. ln der Folge



machte die Klägerin eine Forderung von 412,16 € geltend. Das durch die Zähler ausgewie-

sene und von der Klägerin gelieferte Gasvolumen wurde richtig in die Berechnung aufge-

nommen.

Aufgrund ihrer Berechnung vom 09.1 1.2006 legte die Ktägerin als fällige Abschläge für den

24.11.2006 und 23.12.2006 den Betrag von jeweils 339,00 € fest (Anlage K 5, Bl. 21 d.A.l

und für die Zeiträume ab Januar 2007 den Betrag von jeweils 348,00 € (Anlage K 13, Bl. 37

d.A.).

Mit Schreiben vom 10.12.2006 (Anlage K12,Fll.35, 36 d.A.) wendeten sich die Beklagten

gegen die Preiserhöhung. ln der Folge zahlten sie weiter monatliche Abschlagszahlungen

von 254,00 € zu den festgesetzten Terminen.

Mit Schreiben ihrer Bevollmächtigten vom 21.06.2007 (Anlage K 16, Bl. 42 - 45 d.A.) ließ die

Klägerin die offenstehende Forderung gettend machen. Zugleich wurden den Beklagten als

Kosten für die außergerichtliche Rechtsverfolgung 120,67 € berechnet.

Die Klägerin trägt vor:

Der Grund für die von der Klägerin abgerechneten Erhöhungen des Arbeitspreises läge aus-

schließlich in gestiegenen Bezugskosten.

Das Versorgungsgebiet Altenburg werde ausschließlich mit Gas des Lieferanten Wintershall

Erdgas Handelshaus GmbH beliefert. Der Erdgaslieferungsvertrag zwischen der Klägerin

und diesem Lieferanten beinhalte eine Preisanpassungsklauset, wobei eine Bindung an die

Preise für leichtes Heizöl bestünde. Seit dem 01.04.2005 hätte für die Gasbeschaffung

durch die Klägerin eine Gesamtpreissteigerung von 1,0275 CenUkWh stattgefunden. Die

Erhöhung der Gaspreise gegenüber den Kunden der Klägerin sei hinter der Erhöhung der

Bezugskosten zurückgeblieben.

Der Klägerin stünde ein Preisbestimmungsrecht zu. Dieses fotge aus Zitler 4 der zum Ge-

genstand des Vertrages gemachten Allgemeinen Vertragsbedingungen, aber auch aus Zitfer

6 der Allgemeinen Vertragsbedingungen in Verbindung mit § 4 AVBGasV. Diese Regelun-

gen seien wirksam in den Versorgungsvertrag einbezogen worden. ZumZeitpunkt des Ver-

tragsabschlusses im März 2001 habe zum damaligen AGB-GeseE die sogenannte,,Wissen-

Mtissen-Formel' des BGH gegolten. Die AVBGasV sei eine gesetzliche Verordnung, welche

für jedermann unschwer im Bundesgesetzblatt einsehbar sei. Auch § 310 Abs. 2 BGB gehe

ausdrücklich von der allgemeinen Geltung der Verordnungen überAllgemeine Bedingungen

fÜr die Versorgung von Tarifkunden mit Versorgungsmedien aus. Die Preisbestimmung
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durch die Klägerin unterläge der gerichtlichen Billigkeitskontrolle nach § 315 Abs. 3 BGB.

Dabei sei die auf einer vorgelagerten Lieferstufe praktizierte Bindung des Erdgaspreises an

den Preis für teichtes Heizöl nicht Gegenstand der Billigkeitskontrolle. Eine Tariferhöhung,

mit der Iediglich gestiegene Bezugskosten des Gasversorgers an die Tarifkunden weiter

gegeben würden, entspräche grundsätzlich der Billigkeit.

Auch die Beklagte zu2. als Eigentümerin des Grundstückes sei passivlegitimiert, denn inso-

fem liege ein konkludenter Vertragsabschluss durch die Empfangnahme der Leistungen der

Kläge1n vor. Des Weiteren habe die Beklagte zu2. über Jahre Rechnungen der K!ägerin

erhalten und bezahtt. Es sei rechtsmissbräuchlich, nunmehr zu behaupten, sie sei nicht Ver-

tragspartnerin g eworden,

Die Klägerin beantragt:

1,

Die Beklagten werden gesamtschuldnerisch verurteilt, an die Klägerin einen Betrag i.H.v'

848,62 € nebst Zinsen i.H.v. 5 Prozentpunkten tiber dem Basiszinssatz der Europäischen

Zentralbank seit dem 01.06.2007 zu zahlen.

2.

Die Beklagten werden gesamtschuldnerisch verurteilt, an die Klägerin vorgerichtliche An-

waltskosten i.H.v. 12O,67 € nebst Zinsen i.H.v. 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz

der Europäischen Zentralbank seit dem 16.07.2007 zu zahlen.

Die Beklagten beantragen:

Die Klage wird abgewiesen.

Die Beklagten tragen vor:

Die Beklagtezu2. sei nicht passivlegitimiert. Dies ergebe sich daraus, dass die Klägerin

allein m1 dem Beklagten zu 1. den Erdgaslieferungs-sondervertrag abgeschlossen habe.

Daneben seiftir einen weiteren, konkludenten Vertragsabschluss mit der Beklagten zu 2'

kein Raum.

Ein einseitiges Preisbestimmungsrecht sttlnde der Klägerin nicht zu.



Dem Beklagten zu 1. seien vor Vertragsabschluss die entsprechenden Allgemeinen Ge-

schäftsbedingungen nicht bekannt gewesen. § 4 AVBGasV sei auf ein Schuldverhältnis mit

Sondervertragskunden nicht unmittelbar anzuwenden. Diese Regelung sei auch nicht wirk-

sam in den Versorgungsvertrag einbezogen worden. Allgemeine Geschäftsbedingungen

würden gemäß § 305 Abs. 2 BGB nur dann Vertragsbestandteil, wenn der Geschäftspartner

des Venrvenders diese vor Vertragsabschluss gekannt und sich bei Vertragsabschluss mit

deren Geltung einverstanden erklärt hätte. §4 derAllgemeinen Vertragsbedingungen der

Klägerin seiwegen Verstoßes gegen § 307 BGB unwirksam. § 4 AVGGasV könne auch

nicht als Ersatzklausel herangezogen werden.

Die Klägerin habe ein etwaiges Gestaltungsrecht aus § 315 BGB auch nicht wirksam ausge-

übt.

Sollte die Klägerin mit ihren Lieferanten eine automatisch wirkende lndexierung vereinbart

haben, wäre diese Koppelung nichtig. Die - strittigen - Bezugspreise der Klägerin seien,

sollten sie sich in der vorgetragenen Höhe herausstellen, nicht angemessen. § 315 BGB sei

auf die Prüfung der Preiserhöhung einschließlich der vorgelagerten Lieferungsebene anzu-

wenden. Die von der Klägerin geltend gemachten KostenansäEe würden weit tJberhöht er-

scheinen. Netzkosten seien nicht aufwandsgleiche Kosten, sondern einseitig von der Kläge-

rin festgelegte Entgelte frir die Netznutzung. Sollte die Klägerin diese Entgelte tatsächlich an

sich selbst zahlen, so würden sich deckungsgleiche Ausgaben und Einnahmen denknot-

wendig gegenseitig aufheben.

Mit Beschluss vom 09.06.2008 hat das Amtsgericht Altenburg den Rechtsstreit an das

Landgericht Gera, Kammer für Handelssachen, verwiesen. Die Parteien haben ihr Einver-

ständnis mit einer Entscheidung durch den VqrsiEenden allein gemäß § 349 Abs. 3 ZPO

erklärt. Wegen des lnhaltes der mündlichen Veitrandlung wird im Übrigen auf die gerichtli-

che Niederschrift vom 17.09.2008 (Bl. 210 -213 d.A.) verwiesen.

Entscheidungsgründe

t.

Die Klage ist unbegründet. Die Klägerin kann die behauptete Forderung, die auf Grundlage

arischenzeitlicher Preiserhöhungen berechnet wurde, gegen die Beklagten nicht durchset-

zen, da ein Leistungsbestimmungsrecht der Klägerin nicht gegeben ist.



1.

Die Klägerin hat keine vertraglichen Ansprüche auf Zahlung der streitgegenständlichen Erd-

gaslieferungen gegen die Beklagte zu 2..

Die Klägerin hat mit dem Beklagten zu 1. am 23.03.2001den in Anlage B 1 in Kopie vorge-

legten Versorgungsvertrag (8. 102, 103 d.A.) abgeschlossen. Die Erdgaslieferungen der

Klägerin fanden ihren Rechtsgrund in diesem Schuldverhältnis. Den Abschluss eines Ver-

sorgungsvertrages mit der Beklagten zu 2. durch ausdrückliche Willenserklärungen trägt die

Klägerin nicht vor. Ein schlüssiger Vertragsabschluss durch Annahme der Erdgaslieferungen

als Eigentümerin des belieferten Grundstückes liegt nicht vor. Die VorausseEungen für ei-

nen konkludenten Vertragsschluss fehlen nämlich, wenn bereits ein Vertragsverhältnis zwi-

schen dem Versorgungsuntemehmen und einem Dritten besteht, aufgrund dessen die Ener-

gielieferungen erbracht werden. ln diesem Falle erbringt das Versorgungsuntemehmen die

seinem Vertragspartner geschuldete Versorgungsleistung. Wird hierbeivon einer Person,

die zuvor im Verhältnis zum Versorgungsuntemehmen noch nicht als Abnehmer aufgetreten

war, aus den vorhandenen Versorgungsleitungen Energie entnommen, ist dies aus der Sicht

des Versorgungsunternehmens nicht als Annahme eines auf den Abschluss eines weiteren

Energielieferungsvertrages gerichteten Vertragsangebotes zu verstehen. Vielmehr ist grund'

sätzlich von dem Vonang des durch ausdrückliche Vereinbarung begründeten Vertragsver-

hältnisses gegenüber einem Vertragsabschluss durch schlüssiges Verhalten auszugehen

(vgl. BGH NJW-RR 2004, S.928,929),

2.

Die Klägerin kann den hier streitgegenständlichen Zahlungsanspruch auch gegenÜber dem

Beklagten zu 1. nicht durchsetzen, weil der Klägerin ein Leistungsbestimmungsrecht nicht

zusteht.

a)

Die Regelung des § 4 AVBGasV - die auf der Grundlage der Rechtsprechung des Bundes-

gerichtshofes als Einräumung eines Leistungsbestimmungsrechtes zugunsten des Versor-

gers i.S.v. § 315 BGB zu verstehen ist - ist auf das Schuldverhältnis anvischen der Klägerin



und dem Beklagten zu 1. nicht unmittelbar anzuwenden. Denn diese Rechtsverordnung be-

ansprucht Geltung nur im Schuldverhältnis zvrrischen dem Versorger und Tarifkunden, § 1

Abs. 2 AVBGasV. Der Beklagte zu f . ist aber kein Tarifkunde, sondern Sondervertragskun-

de.

b)

Der Klägerin steht kein Leistungsbestimmungsrecht aus Ziffer 4 der Allgemeinen Vertrags-

bedingungen zu dem streitgegenständlichen Versorgungsvertrag zu, weil diese Klausel den

Beklagten zu 1. unangemessen benachteiligt.und desnrregen unwirksam ist.

Zilfer 4 der Allgemeinen Vertragsbedingungen unterfällt der Inhaltskontrolte von Allgemeinen

Geschäftsbedingungen. Auf die lnhaltskontrolle der hier streitgegenständlichen Allgemeinen

Geschäftsbedingungen sind §§ 305 ff. BGB anzuwenden. Der streitgegenständliche Versor-

gungsvertrag zwischen der Klägerin und dem Beklagten zu f . ist ein Dauerschuldverhältnis,

da aus ihm während seiner Laufzeit ständig neue Leistungs-, Neben- und Schutzpflichten

entstehen und das Schuldverhältnis durch seine zeitliche Dimension sowie das Merkmal

ständiger Pflichtenanspannung gekennzeichnet ist. Es greift daher Artikel 229 § 5 Sats 2

EGBGB ein, mit der Folge, dass auf die Prirfung derWirksamkeit - und der Einbeziehung -
von Allgemeinen Geschäftsbedingungen nunmehr §§ 305 ff. BGB Anwendung finden (vgl.

auch Palandt-Heinrichs, 67. Aufl., Art. 229 § 5 EGBGB, Rn. 7; vor § 305 BGB, Rn. 21. Die

lntention des Gesetzgebers bei Einführung dieser Regelung war es, den Vertragsparteien

eines Dauerschuldverhältnisses Vertrauensschutz nur bis zum Ablauf des 31.12 .2O02 zu

gewähren und ihnen somit bis zum Ablauf dieses Tages die Gelegenheit zu geben, den ln-

halt des Schuldverhältnisses der neuen Rechtslage anzupassen. Nach dem Ablauf dieser

Frist allerdings sind die §§ 305 ff. BGB vollumfänglich anzuwenden (vgl. auch BAG NJW

2006, s. 3303, 3305).

Zitfer 4 der Allgemeinen Vertragsbedingungen benachteiligt den Beklagten zu 1. unange-

messen, § 307 Abs. 1, Abs. 2 BGB. Zwar sind in Allgemeinen Geschäftsbedingungen ent-

haltene Preisanpassungsklauseln, insbesondere bei Dauerschuldverhältnissen, nach stän-

diger höchstrichterlicher Rechtsprechung nicht grundsätzlich unwirksam, sondern ein geeig-

netes und anerkanntes lnstrument zur Bewahrung des Gleichgewichtes von Preis und Leis-

tung bei langfristigen Lieferverträgen. Vorliegend ergibt sich die unangemessene Benachtei-

ligung des Beklagten zu 1. aber zunächst daraus, dass die Klausel nach ihrem Wortlaut nur

das Recht der Klägerin enthält, den Grundpreis zu ändern, wenn sich die frlr die Preisbildung

maßgebenden Faktoren, insbesondere der Einkaufspreis, ändem - was die Klägerin regel-



mäßig dann tun wird, wenn eine Preiserhöhung zu bestimmen ist -, nicht aber die Pflicht der

Klägerin, den Preis gegebenenfalls auch zu verringern. Das ermöglicht es der Klägerin, eine

erhöhte Kostenbelastung durch eine Preiserhöhung aufzufangen, den Vertragspreis im Falle

einer Kostensenkung aber unverändert zu belassen. Damit werden Risiken und Chancen

einer Anderung des Einstandspreises zwischen den Parteien ungleich verteilt; eine solche

unausgewogene Regelung rechtfertigt kein einseitiges Recht der Klägerin zur Anderung des

sich aus der vertraglichen Vereinbarung der Parteien ergebenden Preises (vgl. BGHZ 176,

s.244ff.).

Eine Preisanpassungsklausel muss das vertragliche Aquivalenzverhältnis wahren und darf

dem Venrender nicht die Möglichkeit geben, nicht nur eine Gewinnschmälerung zu vermei-

den, sondern auch einen zusätzlichen Gewinn zu ezielen Die hier zu prüfende Klausel ent-

hält keine Verpflichtung der Klägerin, einem gefallenen Gaseinkaufspreis nach gleichen

Maßstäben wie einem gestiegenen Preis Rechnung zu tragen und ermöglicht ihr damit, ihre

Gewinnspanne im Einzelfall ungerechtfertigt zu erhöhen. Allgemeine Geschäftsbedingungen

sind nach ihrem objektiven !nhalt und typischen Sinn einheitlich so auszulegen, wie sie von

verständigen und redlichen Vertragspartnern unter Abwägung der lnteressen der normaler-

weise beteiligten Verkehrskreise verstanden werden, wobei die Verständnismöglichkeiten

des durchschnittlichen Vertragspartners des Venuenders zugrunde zu legen sind. Bei einer

mehrdeutigen Klausel ist von den möglichen Auslegungen der Prüfung diejenige zugrunde

zu legen, die kundenfeindlich wirkt. Erst wenn sich die Klausel nach jeder in Betracht kom-

menden Auslegung als wirksam erweist, ist bei der Anwendung der Klausel die dem Kunden

gänstigste Auslegung maßgeblich (BGH, a.a.O.). Mit der hier zu prüfenden Klausel behält

sich die K!äoerin lediqlich vor, den Arbeitspreis zu ändern. Ein Vorbehalt beinhaltet lediglich

die Sctaffung einer Rechtsmöglichkeit, nicht aber die Schaffung einer Rechtspflicht. Damit

lässt die Klausel die Auslegung zu, dass die Klägerin berechtigt, aber nicht verpflichtet ist,

nach gleichmäßigen Maßstäben zu bestimmten Zeitpunkten eine Preisanpassung unabhän-

gig davon vorzunehmen, in welche Richtung sich der Einstandspreis seit Vertragsschluss

oder seit der letäen Preisanpassung entwickelt hat. Mit diesem lnhalt benachteiligt die Klau-

sel den Beklagten zu 1. unangemessen (BGH, a.a.O.). § 4 AVBGasV steht dieser Wertung

nicht entgegen. Zwar kann dieser Regelung grundsätzlich Leitbildfunktion zukommen. Dass

diese Norm aber keine Vorgaben zu Zeitpunkt und lnhalt von Preisänderungen nennt, ist

eine unmittelbare Folge des Umstandes, dass Tarifkunden zu den jeweiligen allgemeinen

Tarifen und Bedingungen beliefert werden und beliefert werden müssen. Aus der gesetzli-

chen Bindung des allgemeinen Tarifs und dem Maßstab der Billigkeit ergibt sich nicht nur die

Rechtspflicht des Versorgers, bei einer Tarifanpassung Kostensenkungen ebenso zu be-

rtlcksichtigen wie Kostenerhöhungen. Der Versorger ist vielmehr auch verpflichtet, die jewei-



ligen Zeitpunkte einer Tarifänderung so zu wählen, dass Kostensenkungen nicht nach für

einen Kunden ungünstigeren Maßstäben Rechnung getragen wird als Kostenerhöhungen.

Dies aber ist im Schuldverhältnis zwischen dem Versorger und einem Sondervertragskun-

den nicht gesichert (vgl. BGH a.a.O.).

Darüber hinaus ergibt sich unangemessene Benachteiligung vorliegend auch daraus, dass

die Bestimmung nicht klar und verständlich ist (§ 307 Abs. 1 SaE 2 BGB)' Denn aus der

Klausel ergeben sich für den Vertragspartner der Klägerin keine Maßstäbe, was die ,für die

preisbildung maßgebenden Faktoren" sein sollen. Voraussetzung für eine Wirksamkeit der

Klausel ist aber, dass die maßgebenden Umstände nach Möglichkeit im Vorhinein angege-

ben sind, so dass sich der Kunde bereits beiVertragsabschluss den möglichen Umfang et-

waiger Preiserhöhungen vorstellen und die nachträglich vorgenommene Preiserhöhung dar-

an messen kann (vgl. Brandenburgisches Oberlandesgericht, NJW-RR 2002, S. 1640 ff')'

Da der Ktausel keinerlei Maßstäbe dafür zu entnehmen sind, welche der vielfältigen preisbe-

stimmenden Faktoren im Sinne der Klauselfür die Preisbildung ,maßgebend" sein soll, ist

die Klausel intransparent. Darüber hinaus beinhaltet die Klausel keinerlei Maßstäbe dafÜr, in

wetchem Verhältnis sich eine Anderung der möglicherweise maßgebenden Faktoren auf die

Anderun g von Arbeitspreis/oder Grundpreis auswi rken kön nte.

c)

Die Klägerin kann ein preisbestimmungsrecht auch nicht aus Zitfer 8. der Allgemeinen Ver-

tragsbedingungen i.V.m. § 4 AVBGasV herleiten'

Zifterg. der Allgemeinen Vertragsbedingungen ist aus sich heraus nicht verständlich, denn

diese Klausel enthält keine inhaltlichen Festlegungen. Inhattliche Bedeutung erhält diese

Klauset erst über den lnhalt der Bestimmungen der AVBGasV.

Gemäß § 305 Abs. 2 BGB, der auch auf den hier vorliegenden Energieversorgungsvertrag

anzuwenden ist (s.o.), setzt die wirksame Einbeziehung von Allgemeinen Geschäftsbedin-

gungen voraus, dass der Verwender der anderen Vertragspartei auch die Möglichkeit ver-

schafft, in zumutbarer Weise von dem lnhalt der zu vereinbarenden Klausel Kenntnis zu

nehmen (§ 305 Abs. 2 Nr. 2 BGB). Da die Regelungen derAVBGasV keine unmittelbare

Geltung im Schuldvertältnis arischen der Klfuerin und der Beklagten zu 1' beanspruchen

können (hierzu bereits oben) konnten ihre Bestimmungen nur als vorformulierte Bedingun-

gen in das Schuldverhättnis einbezogen werden. Dies ist hier nicht wirksam geschehen'

Zwar ist in Allgemeinen Geschäftsbedingungen auch ein verweis auf andere allgemeine

Regetungen zulässig. Das setzt allerdings voraus, dass dieses Regelungswerk wirksam ge-

mäß § 305 Abs. 2 Nr. 2 BGB in die Allgemeinen Gescftäftsbedingungen einbezogen wird'
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Der Verwender von Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist danach grundsätzlich gehalten,

seinem Vertragspartner die Kenntnisnahme von allen Bedingungen zu ermöglichen, die er

dem Vertrag zugrunde legen will. Ein bloßer Verweis auf weitere, in dem verfügbaren Text

nicht mit abgedruckte Bestimmungen reicht regelmäßig nicht aus, um auch sie in das Ver-

tragswerk mit einzubeziehen. Anders ist es nur dann, wenn der Verwender mit Sicherheit

erwarten darf, dass der Vertragspartner die fraglichen Geschäftsbedingungen bereits kennt,

etwa weil sie sich in seinem Geschäftszweig als Vertragsmuster durchgesetä haben und

niemand in der Branche ohne Kenntnis dieser Bedingungen tätig sein kann (vgl. BGH, NJW

2005, S. 1 183, 118411185). Die Kenntnis der AVBGasV konnte die Klägerin von dem Be-

klagten zu 1. aber nicht erwarten. Es gibt keinerlei Anhaltspunkte dafür, dass - der Klägerin

bekannt - der Beklagte zu 1. besondere Kenntnisse bezügliclr der Regelungen für den Be-

reich der Energieversorgung hätte. Von einem durchschnittlich kenntnisreichen Kunden

kann allerdings die Kenntnis der AVBGasV nicht erwartet werden. Für eine wirksame Einbe-

ziehung der Regelungen derAVBGasV als Allgemeine Geschäftsbedingungen in den Ver-

trag zwischen der Klägerin und den Beklagten zu 1. wäre es daher erforderlich gewesen,

dem Beklagten zu 1. unmittelbar die Gelegenheit einzuräumen, den vollen Text der AVB-

GasVzur Kenntnis zu nehmen (vgl. BGH NJW-RR 1999, S. 1246, 1247); das Angebot auf

deren kostenlose Übersendung, falls gewünscht, reicht hierfür nicht aus.

d)

Gemäß § 306 Abs. 1 BGB ist der Versorgungsvertrag zwischen der Klägerin und dem Be-

klagten zu 1. somit ohne ein Preisbestimmungsrecht der Klägerin und zu denjenigen Preisen

zustande gekommen, die die Parteien zur Zeit des Vertragsabschlusses aufgrund der Ver-

einbarung von Zifter 3 der Allgemeinen Vertragsbedingungen und der zur Zeit des Vertrags-

schlusses gtlltigen Preisliste vereinbart haben.

Dies führt nicht zu einer unzumutbaren Härte für die Klägerin und einer Anwendung von §

306 Abs. 3 BGB. Zwar begrr)ndet es einen Nachteilfür die Klägerin, etwa gestiegene Erste-

hungskosten nicht an den Beklagten zu 1. weitergeben zu können. Dies führt aber schon

deswegen nicht zu einer grundlegenden Störung des Vertragsgleichgewichtes, weil das Ri-

siko der Anderung von Kostenbestandteilen, welche sich im Laufe der Vertragslaufzeit in

jeder Richtung ergeben kann, von beiden Seiten gleichermaßen getragen wird. Dartlber hin-

aus steht einer unzumutbaren Härte für die Klägerin entgegen, dass die Parteien mit Ziffer 6.

der Allgemeinen Vertragsbedingungen das Recht zu einer Kündigung des Sondervertrages

vereinbart haben und zwar mit einer Frist von einem Monat zum Ende eines folgenden Ka-

lendermonats. Für den verbleibenden Zeitraum des Vertragslaufes trotz einer ordentlichen
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Kündigung durch die KIägerin den etwaigen Kostennachteil tragen zu müssen, fÜhrt nicht zu

einer unzumutbaren Härte,

e)

Durch die Unwirksamkeit der von der Klägerin gewünschten Vereinbarung eines Preisbe-

stimmungsrechtes ist in dem Vertragswerk keine Lücke gerissen worden, die durch ergän-

zende Vertragsauslegung zu schließen wäre (§§ 157, 133 BGB).

Zwar kommt eine ergänzende Vertragsauslegung auch dann in Frage, wenn Allgemeine

Geschäftsbedingungen unwirksam sind. Jedoch muss auch bei einer ergänzenden Ver-

tragsauslegung die Grundentscheidung des Gesetzgebers (vgl. § 306 Abs.1 1, Abs. 2 BGB)

beactrtet welden, den Vertrag grundsätzlich mit dem lnhalt aufrecht zu erhalten, der sich aus

den Normen des dispositiven Gesetzesrechte ergibt. Eine ergänzende Vertragsauslegung

kommt daher nur in Betracht, wenn sich die mit dem Wegfall einer unwirksamen Klausel

entstehende Lücke nicht durch dispositives Gesetzesrecht füllen lässt und dies zu einem

Ergebnis führt, das den beiderseitigen lnteressen nicht mehr in vertretbarer Weise Rech-

nung trägt, sondern das Vertragsgeftige völlig einseitig zugunsten des Kunden verschiebt

(vgl. BGHZ 176, S. 2441t.).

lm vorliegenden Fatl besteht schon deswegen keine Lücke, weil ohne das von der Klägerin

gewünschte Preisbestimmungsrecht der Vertrag mit den zur Zeit des Vertragsschlusses

geltenden Preisen fest abgeschlossen worden ist. Selbst wenn man aber eine ausfüllungs-

bedürftige Lircke annähme, so würde dies nicht zu einer ergänzenden Vertragsauslegung

führen, weit das Fehlen des Preisbestimmungsrechtes für die Klägerin das Vertragsgefüge

nicht völlig einseitig zugunsten des Bektagten zu 1. verschiebt. Das Risiko, durch Verände-

rung von preisbestimmenden Faktoren einerseits zu wenig verlangen zu dürfen, andererseits

aber zu viel zahlen zu müssen, tragen die Parteien während der Vertragslaufzeit gleicher-

maßen. Zudem ist das bereits angeführte Kündigungsrecht beider Vertragsparteien zu be-

achten.

3.

Wie dargetegt, geht das Gericht davon aus, dass auf die Prüfung der Wirksamkeit der Ver-

tragsbedingungen s 305 ff. BGB anzuwenden ist. Ergänzend bteibt darauf hinzuweisen,

dass sich das Ergebnis auch nicht verändern wilrde, wenn man entgegen der hier vertret+

nen Auffassung weiterhin von einer Anwendbarkeit der Regelungen des AGBG ausgehen

würde, welche in ihrer vom 30.06 .2OOO bis zum g1.12.2OO1geltenden Fassung auf den hier

im Mäz 2001 abgeschlossenen Vertrag anzuwenden wären. Denn die zu § 305 ff' BGB dar-
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gestellten Ausführungen gelten uneingeschränkt auch für die inhaltlich gleich lautenden § 2

Abs. 1 Nr. 2, § 9 Abs. 1, Abs. 2 und § 6 AGBG.

Die von der Klägerin angeführte ,Wissen-Mtrssen"-Formel des BGH hat damit nichts zu tun.

Denn § 2 AGBG enthält bereits die geseEgeberische Abkehr von dieser Rechtsprechung

(hiezu bereits Palandt-Heinrichs, BGB, 61. Aufl., § 2 AGBG, Rn. 2). So ist lediglich ergän-

zend darauf hinzuweisen, dass BGHZ 18, 99 tf. vom 08.07.1955 stammt.

Da die rechtlichen Ausführungen der Klägerin mit Schriftsatz vom 15.10.2008 der Klage

nicht zum Erfolg verhelfen können, muss die Vefiandlung nicht wieder eröffnet werden, um

den Beklagten rechtliches Gehör zu gewähren.

lll.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 Abs. 1 ZPO und die Entscheidung zur vorläufigen

Vollstreckbarkeit auf §§ 708 Nr. 11,711 ZPO.

Grüneberg

[.


